Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie - Klinikum N.N.

Vertrag über ambulante/stationäre privatärztliche Behandlung

zwischen Herrn Prof. Dr. N.N.

Chefarzt der Klinik für Strahlentherapie und Radioonkologie

und



Frau/Herrn...........................................................................

wohnhaft:.............................................................................

wird folgender 

Behandlungsvertrag

geschlossen:

1. Herr Prof. Dr. N.N. übernimmt ab................................................................

die ambulante/ stationäre privatärztliche Behandlung

für Frau/Herrn.................................................................................................................

Die ambulante/stationäre privatärztliche Behandlung wird von ihm persönlich oder im Verhinderungsfall durch den von ihm beauftragten ständigen ärztlichen Vertreter erbracht.

Die ambulante/stationäre privatärztliche Behandlung beinhaltet auch die Leistungen aller an der Diagnostik und Therapie beteiligten liquidationsberechtigten Ärzte bzw. ihrer ständigen ärztlichen Vertreter.

Einzelne Bestandteile der Leistung können gemäß den Grundsätzen der Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung an andere Ärzte und medizinische Mitarbeiter delegiert werden.

2. Herrn Prof. Dr. N.N. wird gestattet, weitere Ärzte und Institutionen (z.B. Ärzte anderer Disziplinen, Untersuchungsstellen und Laboratorien) mit Untersuchungen oder Behandlungen zu beauftragen. Der Vertragspartner verpflichtet sich, die dadurch verursachten Kosten unmittelbar zu übernehmen.

3. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Abschluss der Behandlung entsprechend den Vorschriften und Nummern der Gebührenordnung für Ärzte vom Dezember 1995. Der Vertragspartner verpflichtet sich, das vereinbarte Entgelt nach Rechnungsstellung zu entrichten. 

Ein Informationsblatt mit kurzer Charakterisierung des Inhalts wahlärztlicher Leistungen und Darstellung der Preisermittlung hat der Vertragspartner erhalten. Er wurde außerdem darüber unterrichtet, dass auf Wunsch die GOÄ im Sekretariat des Chefarztes eingesehen und erläutert werden kann.

4. Dem Vertragspartner ist bekannt, dass der Umfang etwaiger Erstattungsansprüche gegen seine Krankenkasse, Krankenversicherung oder Beihilfestelle auf die Höhe des unter Nr. 3 vereinbarten Entgelts keinen Einfluss hat. Leistungsausschlüsse der Krankenversicherung werden nicht Bestandteil dieses Vertrages. Dem Vertragspartner ist bekannt, dass die privaten Krankenversicherungen und Beihilfestellen in der Regel keine 100%ige Erstattung leisten und ihm deshalb ein Selbstbehalt bleibt. 

5. Mit dem unter Nr. 3 vereinbarten Entgelt sind auch die Beträge abgegolten, die Herr Prof. Dr. N.N.aufgrund der Nebentätigkeitsvereinbarung an die N.N. abzuführen hat.

6. Der Vertragspartner hat eine Kopie des Vertrages erhalten.

(Ort), den......................................

.....................................................



...................................................

Prof. Dr. N.N.



Vor- und Zuname des Patienten 



               oder eines Elternteils bei Kindern

